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Amtsblatt

der

Königlichen Regierung zn Düsseldorf»
StA 31.

71T 689. Auf den Bericht vom 6, Juni d. I. will

Ich der Firma Friedrich Krupp in Essen a. d. Ruhr

auf Grund der ZZ. 1 und 2 des Gesetzes vom 11. Juni

1874 (Ges.-S. S. 221) hierdnrch das Recht verleihen,

für den Zweck der Benutzung des Sälzerbachs zur Ab¬

leitung der Verbrauchswasser der Gußstahlfabrik in Essen

nnd der zu derselben gehörenden Wohngebäude, insbe¬
sondere der Arbeiter-Kolonien Westend in Essen, sowie

Cronenberg und Schederhos in der Bürgermeisterei Alten¬

dorf, das Grundeigenthum der Adjaceuten des Sälzerbachs

im Wege der Enteignung zu erwerben oder zu beschränken.

Die eingereichten Karten folgen hierneben zurück.
Bad Eins, den 25. Juni 1886.

gez. Wilhelm.

Für den Minister für Zugleich für den

Handel und Gewerbe: Minister d. Innern:

ggez. v. Boetticher. v. Goßler. Lucius.

An die Minister sür Handel und Gewerbe, des Innern,

für Landwirthschaft, Domainen und Forsten und der geist¬

lichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

713. 692. Auf Ihren Bericht vom 14. April d, I.

will Ich der Gemeinde Rotthausen, im Landkreise Essen,

Regierungsbezirk Düsseldorf, behufs Erwerbung der zum

Bau des von ihr projektirten Kommunikationsweges

von dem sogenannten Weisen nach der Kolonie Dahl-

busch II. erforderlichen Grundstücke das Enteignungs¬

recht verleihen.

Der vorgelegte Situationsplan erfolgt anbei zurück.

Berlin, den 19. April 1886.

gez.: Wilhelm

Für den Minister der öffentlichen Arbeiten ggez.: Lucius.

An den Minister der öffentlichen Arbeiten. III. 7721.

714. 695. Auf den Bericht vom 12. Juni d. I. will

Ich hierdurch genehmigen, daß die Anleihe von 2000000

Mark, welche durch Mein der Stadtgemeinde Düssel¬

dorf am 17. April 1882 verliehenes Privilegium zur

Bestreitung der in demselben bezeichneten Bedürfnisse

genehmigt worden ist, auch für den Neubau einer städti¬

schen höheren Bürgerschule daselbst verwendet werde.
Bad Ems, den 25. Juni 1886.

gez: Wilhelm

Für den Minister des Innern:

ggez.: von Goßler. ggez.: von Scholz.An die Minister des Innern und der Finanzen.
Ausgegeben zu Düsseldorf am 7. August 1886.

Jahrgang 188K.
Inhalt der Gesetzsammlung,

713. 687. Das zu Berlin am 27. Juli 1886 ausge¬
gebene 26. Stück der Gesetz-Sammlung enthält:

Nr. 9145. Gesetz, betreffend die Anstellung und das
Dienstverhältniß der Lehrer und Lehrerinnen an den

öffentlichen Volksschulen im Gebiete der Provinz Posen
und Westprenßen. Von 15. Juli 1886.Nr. 9146. Verfügung des Justizministers, betreffend
die Anlegung des Grundbuchs für einen Theil der
Bezirke der Amtsgerichte Göttingen und Reinhaufen.
Vom 19. Juli 1886.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Central-Behörden.

718. 691. Abänderung der Anweisung vom 29.

December 1883 zur Ausführung des Reichsgesetzes vom
1. Jnli 1883, betreffend Abänderungen der Gewerbe¬

ordnung.

In Abänderung der Bestimmung unter L.. I. der

Anweisung vom 29. December 1883 zur Ausführung
des Reichsgesetzes vom 1. Juli 1883, betreffend Ab¬

änderungen der Gewerbeordnung, wird hierdurch be¬

stimmt, daß unter der Behörde, welche Ausnahmen von

dem Verbot, im Umherziehen Waaren zu versteigern,

oder im Wege des Glücksspiels oder der Ausspielung

(Lotterie) abzusetzen, zulassen darf (Z. 56 c. a. a. O.),
die Ortspolizeibehörde zu verstehen ist.

Berlin, den 13. Juli 1886.

Der Minister des Innern: Für den Minister für Handel

v. Pnttkamer. n. Gewerbe: v. Boetticher.

II. 8413. M. d. I. 87 19. M. f. H.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Provinzial-Behörden.

717. 684. Der Heinrich Wilhelm Bners zu Dnlken,

hat den ihm von uns unter dem 28. December v. I.

für das Kalenderjahr 1886 ertheilten Wandergewerbe¬

schein Nr. 5490 zum Handel mit Fischen, Fleisch, Kar¬

toffeln :c. angeblich in der 2. Hälfte des Monats April

d. I. verloren und trotz seiner Bemühungen nicht wieder¬

erlangt.

Dieser Schein wird daher sür ungültig erklärt.

Düsseldorf, den 23. Juli 1886. III. III. 10329.

Königliche Regierung, von Schütz.
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Uebersicht ansteckender Krankheiten.
Regierungsbezirk Düsseldorf. Jahr 188 6. 30. Jahreswoche vom 18. Juli bis 24. Juli.

?reis.

Barmen . .

Cleve . . -

Creseld (Land)
do. (Stadt)

Düsseldorf

(Land) . .
Düsseldorf

^Stadt) . .
Duisburg . .

Elberfeld . .

Essen (Land) .

do. (Stadt) .
Geldern . .

Gladbach . .

Grevenbroich .

Kempen . -
Lennep . . .
Mettmann. .

Moers . . .

Mülheim , .

Neuß . . .
Rees . . .

Solingen . ,
Summe

Vorstehende

Cholera. Pocken

2 ^Todes-
<6Ug. . Me, Zug.

Todes¬
fälle.

Darm- >! Fleck- ü Rückfall-
Masern.

Zug-
Todes-

fälle. Zug-
Todes¬

sülle.

24

Zug-
Todes¬

fälle, Zug-
Todes¬

fälle.

13

100

3

3
34
6

38

6
3

14

10

10

241 13

Scharlach.

Zug.
Todes¬

fälle.

Diph¬

therie^

Kindbett¬

fieber.

26

Zug.
Todes¬

fälle.

41

Zug.
Todes¬

fälle.

Uebersicht wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Düsseldorf, den 29. Juli 1886. Königliche Regierung, Abtheilung des^Jnnern.
v. Roon.

7tv. 645. Für den Kreis Mettmann,Regierungsbezirk
Düsseldorf, soll eine Kreisthierarztstelle mit ihrem Sitze

in Vohwinkel errichtet werden. Mit derselben ist eine
Remuneration von jährlich 600 Mark nebst einem von

dem Kreistage vorläufig auf die Dauer von 2 Jahren

bewilligten Zuschüsse von jährlich 200 Mark verbunden.

Wir fordern diejenigen Thierärzte, welche die Be¬

fähigung für eine Kreisthierarztstelle erlangt haben und

sich um diese Stelle bewerben wollen, hierdurch auf,

uns ihre Bewerbungen unter Beifügung eines Lebens¬

laufes, ihrer Approbation und eines obrigkeitliche»

Führungszeugnisfes binnen 6 Wochen einzureichen.

Düsseldors, den 16. Juli 1886. 1. II. 3326.

Kö nigliche Regierung, Abtheil. des Innern: v. Roon.72V. 690. Unter Bezugnahme auf unsere Amtsblatts¬
bekanntmachung vom 16. Juni pr. Nr. I.I1I. U. 3285,
Stück 25 Nr. 482 bringen wir hierdurch zur öffent¬

liche» Kenntniß, daß Seitens des Königlichen Handels-

Ministerinms, nachdem der Direktor Carl Friedrich

Müller zu Hamburg aus seiner Stellung als Direktor

der Hamburg-Amerikanischen Packet-Schifssahrts-Gesell-

schaft ausgeschieden, und hierdurch die ihm unterm 26.

März v. I. ertheilte Konzession zum Betriebe des Ge¬

schäfts der Auswaudercrbeförderung innerhalb des

Preußischen Staats mit Ausnahme der Provinz Hanno¬

ver erloschen ist, dem Direktor der Hamburg-Amerikanischen

Packet - Schisffahrts - Gesellschaft Johu W. Meyer zu

Hamburg auf Grund des H. 7 des Gesetzes vom 7. Mm
1853 für die Dauer seiner Funktion als Direktor dieser

Gesellschaft unter Vorbehalt des Widerrufs die Er¬

laubniß ertheilt worden ist, das Geschäft zur Beförde¬

rung von Auswanderern nach Australien und Amerika

mit Ausnahme von Brasilien innerhalb des Preußischen
Staats mit Ausnahme der Provinz Hannover zu be¬

treiben uud zur Vermitteluug der mit Auswanderern

abzuschließenden Verträge unter Zustimmung der König¬
lichen Regiernngs - Präsidenten beziehungsweise Regie¬

rungen und unter Beachtuug der in dem Reglement
vom 6. September 1853 vorgeschriebenen Bedingungen

Agenten zu bestellen. Die Erlaubniß ist jedoch an die

Bedingung geknüpft, daß Verträge mit Auswanderern,

welche auf der Leistung von Vorschriften gegen Ueber¬

nahme der Verpflichtung dieselben später abzuarbeiten,

beruhen, ohne Ausnahme ausgeschlossen bleiben. Dem

Konzessionär ist auch verboten, sich in irgend einer

Weise an ausländischen Kolonisations - Unternehmungen

zu betheiligen oder sich iu Verhandlungen über die An¬
werbung von Einwanderern für fremde Länder ein¬

zulassen.

Die gesetzlich vorgeschriebene Kaution ,st von John



W. Meyer bei der Königlichen Polizei - Hauptkasse in
Berlin niedergelegtworden.

Düsseldorf,den 29. Juli 1886. I. III. lZ. 4502.
Königliche Regierung, Abtheil. des Innern: v. Roon.
72t. 697. Seine Majestät der Kaiser und König
haben in Folge der in letzter Zeit vorgekommenenzahl¬
reichen Fälle, daß neu konzessionirte Apotheker unmit¬
telbar oder doch nnr ganz kurze Zeit nach der Eröff¬
nung ihrer Apotheke diese veräußerten,durch Aller¬
höchste Kabinets-Ordrevom 7. d. M. auf Antrag des
Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Me-
Kizinal-Angelegenheitenzu genehmigengernht, daß die
in der Allerhöchsten Ordre vom 5. Oktober 1846 den
Königlichen Regierungen ertheilte Ermächtigungder
Konzessionsübertragungauf den präsentirten Geschäfts-
Nachfolger bis zur anderweitengesetzlichen Regelung
des Apothekenwesensnur bei denjenigen Apotheken in
Anwendung zu bringen ist, seit deren Errichtung zehn
Jahre verflossen sind.

Auf Grund dieser AllerhöchstenErmächtigung hat
der Herr Minister durch Erlaß vom 21. Juli d> I.
unter Abänderung des Ministerial-Erlassesvom 21.
Oktober 1846 angeordnet, daß bis zur anderweiten Re¬
gelung des Apothekenwesens innerhalb der nächsten zehn
Jahre nach der Errichtungeiner neuen Apotheke der
Inhaber der Konzession ohne besondere Genehmigung
der Aufsichtsbehördenicht befugt ist, der Regierung
nach Maßgabe der Allerhöchsten Ordre vom S. Oktober
1846 eine qualifizirte Person mit dem Rechte der Nach¬folge zu Präsentiren; die Regierung soll vielmehr, wenn
ein Apotheker innerhalb dieser Frist sein Geschäft auf¬
geben will, ermächtigt sein, die Konzession anderweitig
zu verleihen. Ausnahmsweise nnd unter ganz beson¬
deren Umständen wird dem abgehendenApothekerdie
Veräußerung gestattet werden können, dies indessen nur
nach ganz genauer Prüfung der obwaltendenVerhält¬
nisse und unter Feststellung von Bedingungen geschehen
dürfen, welche den bisherigenInhaber bezw. dessen
Erben zwar schadlos halten, jedoch eine gewinnsüchtige
Verwerthung der Konzession ansschließen.

Die Ertheiluug der Genehmigung in allen dergleichen
Fällen bleibt der Entschließung des Herrn Ministers
vorbehalten.

Vorstehende Bestimmungen werden hiermit zur öffent¬
lichen Kenntniß gebracht.

Düsseldorf, den 31. Juli 1886. I. II. L.. Nr. 3621.

Königliche Regierun g, Abtheil. des Innern: v. Roon.

Bekanntmachungen ans Grnnd des
Reichs-Gesetzes vom 21. Oktober 1878.
722 686. Auf Grund des H. 11 des Reichsgesetzesvom
21. Oktober 1878 gegen die gemeingefährlichen Bestre¬bungen der Sozialdemokratieist die Nr. 172 von 1886
des „Offenbacher Tageblatts, Organ für öffentliches
Leben, lokale und provinzielleAngelegenheiten", sowie
weiter die Nr. 89 von 1886 desselben Blattes
verboten und zugleich das fernere Erscheinen des
gedachten Blattes, welches bisher von Max Iahn

dahier verlegt wurde, untersagt worden.

Offenbach, den 27. Juli 1886.

Das Großherzogliche Kreisamt Offenbach. I. V,: Fuhr.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
anderer Behörden:c.

723. 672. Die bei uns anhängige Auseinandersetzung
betreffend die Ablösung der auf dem Offendorfs-Hause,

Gemeinde Laupendahl, Landkreis Düsseldorf, zu Gunsten

des Herrn von Fürstenberg zu Schloß Borbeck lasten¬

den Erbpachtsabgaben, Aktenzeichen K. a,. Nr. 3

wird mit Bezug aus den Z, 24 der Gemeinheitsthei-

lungs-Ordnung vom 19. Mai 1851, die HZ. 11—15
des Ausführungsgesetzes vom 7. Juni 1821, die HZ.

25—27 der Verordnung vom 30. Juni 1834 und die

HZ. 109—111 des Ablösungsgesetzes vom 2. Mai 1850

öffentlich bekannt gemacht und alle noch nicht zugezo¬

genen, mittelbar oder unmittelbar Betheiligten werden

hierdurch aufgefordert, ihre Ansprüche bei uus, oder

dem Spezialkommissar, Regierungs-Assessor Pfeffer von
Salomon l in Düsseldorf innerhalb 6 Wochen spätestens

aber in dem am Montag, den 27. September

1L8K, Vormittags 11 Uhr, vor dem Regierungs-
nnd Landesökonomierath von Baumbach, an unserer

Geschäftsstelle, Thalstraße Nr. 51, anstehenden Ter¬

mine, anzumelden und zu begründen.

Düsseldorf, den 14. Juli 1886.

Königliche General-Kommission für die Rheinprovinz
und die Hohenzollernschen Lande: Grein.724. 693. Rheinstrom-Bauverwaltung.

In dem Buhnenfelde vor dem rechten Rheinufer bei

Eichelskamp foll in Höhe der Buhnenkrone von 4,20
Meter am Düsseldorfer Pegel ein Ladeplatz angelegt
und eine 36 Meter breite Fahrrinne bis 1 Meter unter

Null am Pegel ausgebaggert werden.

Behufs Anhörung der betheiligten Uferbesitzer in Ge¬

mäßheit des Gesetzes vom 20. August 1883 ist Termin

auf Dienstag, den 10. d. M., Nachmittags

3 Uhr auf der Sägemühle bei Eichelskamp anberaumt
und wird der Unterzeichnete im Termin den erschienenen

Interessenten das Projekt vorlegen, erläutern und

etwaige Einwendungen entgegen nehmen.

Nach diesem Termin kann das Projekt auf meiner

Amtsstube, Eoucordiastraße Nr. 39, noch bis zum 17.

d. M. eingesehen und können etwaige Einwendungen

dagegen bis dahin mir eingereicht werden.

Düsseldorf, den 2. August 1886.
Der Königliche Baurath: Hartmann.725. 696. Vorlesungen für das Studium

der Landwirthschaft an der Universität
Halle.

Das Wintersemester beginnt am 15. Oktober.

Von den für das Wintersemester 1886 M angezeigten

Vorlesungen der hiesigen Universität sind für die
Stndirenden der Landwirthschaft folgende hervorzuheben:

s.. JnRücksicht auffachwissenschastliche Bildung.Einleitung in das Studium der Landwirthschaft:Geh.
Reg.-Rath Pros. Dr. Kühn. Allgemeine Ackerbaulehre:



Derselbe. Allgemeine Thierzuchtlehre: Derselbe. —

Spezielle Thierzuchtlehre: Prof. Dr. Freytag. Land-

wirthschaftliches Rechuungsweseu: Derselbe.— Molkerei¬

wesen: Prof. vr. Kirchner. Geschichte der Landwirth¬

schaft: Derselbe. — Forstwissenschaft, 2. Theil: Prof.

Dr. Ewald. — Obstbaulehre: Dr. Heyer. Landwirth-
schaftliches Repetitorium: Derselbe. — Grundzüge der

Thierauatomie und Physiologie: Prof. Dr. Pütz. Ueber
die wichtigsten Thierkrankheiten mit besonderer Berück¬

sichtigung der Seuchen und Heerdekrankheiten, sowie der

auf den Menschen übertragbaren Thierkrankheiten: Der¬

selbe. Ueber Staatsthierheilkunde: Derselbe.—Elemente

der Mechanik uud Maschinenlehre: Prof. Dr. Cornelius.

— Landwirthschaftliche Maschinen- und Gerätheknnde:
Prof. Dr. Wüst. Drainage und Wiesenbau: Derselbe.

— Landwirthschaftliche Baukunde: Regierungsbaumeister

Kusche. — Experimentalchemie: Prof. Dr. Volhard. —

Analytifche Chemie: Dr. Erdmann. Agrikulturchemie,

1. Theil (die Naturgesetze der Ernährung der landwirth-

fchaftlicheu Kulturpflanzen): Prof. Dr. Maercker. Techno¬

logie der Kohlenhydrate: Derselbe. — Gesteinslehre als

Grundlage der Bodenkunde: Prof. Dr. v. Fritfch. —

Mineralogie: Prof. Dr. Lüdecke. — Einleitung in die

Geologie: Prof. Dr. Brauns. Technische Geologie:

Derselbe. — Ueber das Diluvium und die Urzeit des

Menschengeschlechts: Prof. v--. v. Fritfch. — Pflanzen¬

physiologie: Prof. vi-. Kraus. — Pflauzenanatomie

mit mikroskopischen Demonstrationen: Dr. Zopf. Natur¬

geschichte der Gefäßkryptogamen: Derselbe. — Zoologie,

1. Theil (allgemeine Einleitung, wirbellose Thiere:

Prof. Dr. Grenacher. Ueber die Sinnesorgane: Der¬

selbe. — Allgemeine Insektenkunde: Prof. vr. v. Fritfch.

— Wirbelthiere Deutschlands: Dr. Taschenberg. Natur¬

geschichte der Fische: Derselbe. — Außerdeutsche Land¬

wirthschaft: Prof. vr. Kirchhof. — Physiologie der
vegetativen Prozesse: Prof. Dr. Bernstein. — National¬

ökonomie: Prof. vr. Conrad. Geschichte der politischen

Oekonomie: Derselbe. — Geschichte der Nationalökonomie:

Prof. Dr. Eisenhart. Finanzwissenschaft: Derselbe. —

Geld-, Kredit- und Börsenwesen: Prof. Dr. Friedberg.

Landwirthschaftsrecht: Prof.vr.Schollmeyer, —Handels¬
und Wechselrecht: Prof. I>r. Lastig.

b. In Rücksicht auf staatswissenschaftliche nnd

allgemeine Bildung, insbesondere für Stndi-

reude höherer Semester.

Vorlesungen aus dem Gebiete der Philosophie, Ge¬

schichte, Literatur und ethischen Wissenschaften halten die

Pros. Prof. Dr. vr. Erdmann, Haym, Dümmler,

Droysen, Ewald, Gosche, Heydemann, Stumpf, Gering,
Vaihiuger.

o. Theoretische und praktische Uebungen.

Staatswissenschaftliches Seminar: Prof. Dr. Conrad.

Statistische Uebungen: Derselbe. — Praktische Uebungen

im chemischen Laboratorium: Prof. Dr. Volhard. —

Mineralogische, geologische und paläontologische Uebun¬

gen: Prof. Dr. v. Fritfch und Prof. Dr. Lüdecke. —

PhytotomischeUebnngen und botanische Demonstrationen:

Prof. vr. Kraus. — Klinische Demonstrationen und

Uebungen im Thierspital, verbunden mit chirurgischen

Operationen: Prof. vr. Pütz. — Uebuugeu im Bestimmen

der Insekten: Prof. Dr. Taschenberg. — Uebungen im

landwirthschatslich-physiologischen Laboratorium: Geh.

Reg.-Rath Prof. Dr. Kühn. — Uebungen im Unter¬

suchen und Beurtheilen der Wolle: Prof. Dr. Freytag.

— Demonstrationen und Uebungen im Molkereiwesen:
Prof. Dr. Kirchner. — Uebuugeu im Bestimmen der

Obstsorten: Dr. Heyer. — Technische Exkursionen und

Demonstrationen: Prof. Dr. Wüst. — Technologische
Exkursionen: Prof. Dr. Maercker. — Unterricht im

Zeichnen und Malen: Zeichenlehrer Schenk.

Nähere Auskunft über das Studium der Landwirth¬

schaft an hiesiger Universität ertheilt die Schrift: „Nach¬

richten über das Studium der Landwirthschaft an der

Universität Halle. Berlin, Wiegandt, Hempel Parey."

Briefliche Anfragen wolle man an den Unterzeichneten
richten.

Halle a.jS., im Jnli 1886.

Dr. Julius Kühn,

Geh. Reg.-Rath, ordentl. öffentl. Professor und Direktor

des landwirthschastlichen Instituts an der Universität.

?s6. 698. Vorlesungen an der Königlichen

Thierarzneischule in Hannover.

Wintersemester 1886/87. Beginn: 4. Oktober 1886.

Direktor, Medizinalrath vr. Dammann: Encyclopädie

und Methodologie der Thierheilkunde; spezielle Chirurgie;

gerichtliche Thierheiknnde; Uebungen im Anfertigen von

schriftlichen Gutachten und Berichten. — Professor Dr.

Lustig: Spezielle Pathologie und Therapie; propä-

dentische Klinik; Spitalklinik für große Hausthiere. —

Professor Dr. Rabe: Spezielle pathologische Anatomie;

physiologisch - histologischer Kursus; pathologisch-anato¬

mische Uebungen und Obduktionen; Spitalklinik für

kleine Hausthiere. — Professor Dr. Kaiser: Exterieur

des Pferdes uud der übrigen Arbeitsthiere; Thierzucht¬

lehre uud Gestütskunde; Operations-Uebuugen; Ambu¬

latorische Klinik. — Lehrer Tereg: Physiologie, II.

Theil. — Lehrer vr. Arnold: Anorganische Chemie;

Pharmakognosie; pharmaceutische Uebungen. — Komm.-

Lehrer Boether: Anatomie der Hausthiere; anatomische

Uebungen; Zoologie. — Oberlehrer Ehrlenholtz: Physik.

— Beschlaglehrer Geiß: Theorie des Husbeschlages. —

Repetitor Dr. Vaerst: Anatomisch-Physiologische Repeti-

torieu. — Repetitor vr. Schmieder: Physikalisch-chemische

Repetitorieu.

Zur Aufnahme als Stndirender ist der Nachweis der

Reife für die Prima eines Gymnasiums oder eines

Real-Gymnasiums, bei welchem das Latein obligatorischer

Unterrichts-Gegenstand ist, oder einer durch die zuständige

Centralbehörde als gleichstehend anerkannten höheren

Lehranstalt erforderlich.

Ausländer und Hospitanten können auch mit geringeren

Borkenntnissen aufgenommen werden, wenn sie die Zu¬

lassung zu den thierärztlichen Prüfungen in Deutschland

nicht beauspruchen.

Nähere Auskunft ertheilt:

Die Direktion der Königlichen Thierarzneischule.



727. 685. Der Bauunternehmer August Jonath zu

Ruhrort ist für den hiesigen Bezirk zum Gerichtstaxator
ernannt worden.

Ruhrort, den 29. Juli 1386.
Königliches Amtsgericht.

Personal-Chronik.
728. 699. L.. Ordensverleihungen.

Seine Majestät der-Kaiser und König haben Aller-

gnädigst geruht, dem Bootsdiener Wilhelm Grins zu

Wesel das Allgemeine Ehrenzeichen zu verleihen.
IZ. Forst-Verwaltung.

Dem von des Kaisers und Königs Majestät zum

Forstmeister mit dem Range der Regierungsräthe ernannten

früheren Oberförster Witzell ist die Forstmeisterstelle

Trier-Eifel zu Trier vom 1. August er. ab übertragen
worden.

Die hierdurch vakant werdende Oberförsterstelle zu

Hiesfeld ist dem zum Oberförster ernannten bisherigen

Forst-Assessor Lyucker vom 1. August er. ab übertragen
worden.

O. Kommunalverwaltung.

Des Königs Majestät haben den Oberbürgermeister

Lindemann zu Dortmund in Folge der von der Stadt¬

verordneten-Versammlung zu Düsseldorf getroffenen Wahl,

als Bürgermeister der Stadt Düsseldorf, unter Beilegung

des Titels „Oberbürgermeister" auch für dieses neue

Amt, auf die gesetzliche Amtsdauer von zwölf Jahren

zu bestätigen geruht.

Der Verwaltungs Volontair Johann Meyer zn Pfalz¬

dorf ist mit der kommissarischen Verwaltung des Bürger¬

meister-Amts Pfalzdorf für die Dauer des dem Bürger¬

meister Remy daselbst von uns ertheilten Urlaubs —

vom 14. August bis einschließlich den 20. September
d. I. — betraut worden.

Die Wiederwahl des seitherigen unbesoldeten Bei¬

geordneten der Stadt Wesel, des Rentners Louis Müller,

in gleicher Eigenschaft, ist Allerhöchst bestätigt.

Ernannt sind: der bisherige zweite Beigeordnete,

Spritfabrikant Karl August von Essen, zum ersten und

der bisherige dritte Beigeordnete, Bäckermeister Peter

Josef Adams, zum zweiten Beigeordneten der Bürger¬

meisterei Willich, der bisherige zweite Beigeordnete,

Kaufmann Franz Lawaezeck, zum ersten und der Privat¬

mann Franz Ketels zum zweiten Beigeordneten der

Bürgermeisterei Nieukerk.

l). Medizinalverwaltung.

Dem Apotheker Gottfried Blümlein aus Grefrath ist

die Konzession zur Fortführung der van Gelder'schen

Apotheke in Emmerich verliehen worden.
L. Schulverwaltung.

Der Pfarrer. Ufer zu Oberhausen ist zum Lokal-
Schulinspektor der evangelischen Volksschulen, System

und der Westschule zu Oberhausen ernannt worden.

Der Pfarrer Vaester zu Gelsenkirchen ist zum Lokal-

Schulinspektor der katholischen Volksschulen der Ge¬

meinde Rotthausen ernannt worden.

72N. 694. Personalveränderungen

bei der Königlichen Staatsanwaltschaft.

Dem Notar, Justizrath Otto in Düsseldorf, ist die

nachgesuchte Entlassung aus dem Justizdienst zum 1.
August d. I. unter Verleihung ves Rothen Adlerordens

3. Klasse mit der Schleife ertheilt worden.

Düsseldorf, den 1. August 1886.
Der Erste Staatsanwalt.

7ÜV 700. Zusammenstellung

Nr. der der in den öffentlichen Anzeigern Nr. 118, 119 und 120 zur Besetzung
Bekanntm. angezeigten, gegenwärtig vakanten Dienststellen.

5211 Oberlehrerstelle an der katholischen Volksschule zu Süchteln Einkommen 1500 Mark, Mieths¬

entschädigung 270 Mark, Gehaltserhöhung nicht ausgeschlossen.

5262 Lehrerstelle an der evangelischen Volksschule zu Höferhof, Gemeinde Dabringhanfen Einkommen
1200 Mark und freie Wohnung

5263 Lehrerstelle an der einklassigen katholischen Volksschule zu Dornick. Einkommen einschließlich des
Miethswerths der Dienstwohnung 1530 Mark.

5264 Lehrerstelle an der katholischen Volksschule zu Geldern. Einkommen 900 Mark und 180 Mark
Miethsentschädigung.

5265 Lehrer- und Lehrerinstelle an der katholischen Volksschule zu Steele. Einkommen für den Lehrer

1200 Mark und Miethsentschädigung von 150 bezw. 240 Mark, für die Lehrerin 900 Mark,

steigend nach definitiver Anstellung bis 1200 Mark und 150 Mark Miethsentschädigung, bei

provisorischer Anstellung 100 Mark weniger.

5266 Lehrerstelle an der evangelischen Volksschule zu Wald. Einkommen einschließlich der Mieths¬
entschädigung von 1350 Mark.

Meldung.

1./9.

20./8.

15./8.

20/8.

Redigirt im Biireau der Kömglichen Regierung. — Gedruckt bei L. Voß K Co., Königlichen Hosbuchdruckern iu Düsseldorf.
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81. Stück des Amtsblattes der Königlichen Negierung zu Düsseldorf.
731 706. Verordnung,
betreffend die Ausführung des Fischerei-Gesetzes in der

Rheinprovinz. Vom 23. Juli 1386. (G.-S. S. 189.)Wir Wilhelm,
von Gottes Gnaden König von Preußen !c.

verordnen auf Grund und zur Ausführung des Fischerei-

gefetzes vom 30. Mai 1874 (Gesetz-Samml. S. 197 sf.)

und des Vertrages zwischen Deutschland, den Nieder¬

landen und der Schweiz, betreffend die Regelung der

Lachsfischerei im Stromgebiete des Rheins, vom 30.

Juni 1885 (Reichs-Gesetzblait von 1886 S. 192 ff.)

für die Rheinprovinz nach Anhörung des Provinzial-
Landtags, was folgt:

Zu H. 22 Ziffer 1 des Gesetzes.

H. 1. Beim Fischfang in nicht geschlossenen Gewässern

finden folgende Vorschriften Anwendung:

I. die Fischerei auf Fifchlaich ist verboten ;

2) Fische der nachbenannten Arten dürfen nicht ge¬

fangen werden, wenn sie, von der Kopfspitze bis zum

Ende der Schwanzflosse gemessen, glicht mindestens fol¬
gende Länge haben:

Stör (^.oipsussr sturio 1^.) ....

Lachs (Salm) (La.1mo sklar 1^.) . . ,

Große Maränei(Madue-Maräne) (LorsZonus
marakua, lZIoeb)

Sandart (Zander) (Imciopöros, ss-nära
Luv.)

Rapfen (Raapfen, Raapf, Schied) (^.sxius
^.Z.)

Aal (^uguillg, vuIZkris

Barbe (Bigge) (La-rbus üuvig.t.ilis ^Z.)
Blei (Brachsen, Brasse) (^.dramis I,

Lachsforelle (Meerforelle, Silberlachs

Strandlachs, Trump) (Ls-two I/.)

Maifisch (Alse) (L1upss> alos^ 1^.) . .

Finte ((Auxsg, Luts, Luv.) ....

Karpfen (L^xrinus earxio I,.) . . .

Hecht (Lsox lueius I,.)

Schnepel (Schnäpel, Nordseeschnepel,
echter Schnepel) (LorsZoiius 1^.

und Ostseeschnepel (LorsZouus Is-V^rstus 1^.

Schlei(Schleihe, Liebe) ("liuog, vulAg,risL!uv.)
Alaud (Nerfling, Seekarpfen) (I/suoisous

läus li.)

Döbel (Aitel, Dickkopf, Minne, Möne)
(1/suciisous I,.)

Forelle (3s1mo k^rio I,.)

Nase (Makrele, Redfisch, Mundfisch)
(Ldouärostiomg, u^sus 1^.)

Asch (Aesche) vulgüris Mssou) ^
Ausgegeben zu Düffeldorf am 7. August 1886.

100 om.

50 „

40

35

28

20

10

Karausche (Lai-assius vuIZaris ^sorä-

MiZ-Ull)
Kleine Maräne (LorsZonus g.Idu1a 1^.). .

Rothfeder (Iisuoisous sr^tropbtti^Irllus I/.) ' 15 eiu.
Barsch (?oroa> tluvis-tilis I>.)

Plötze (Rothauge) (I^öuoiseus rutiws 1^.)
Flunder (Struffbutt) ^Isurovsotes üssusl^.)

Krebs (gemeiner Flußkrebs und Edelkrebs)

(^8tÄLUSjüuvi^tiIis KouÄölöt und üu-
vis-tilis Vs.r. nodilis Lebrarll!)

Von der Kopfspitze bis zum Schwanzende gemessen.

Der Regierungspräsident kann für diejenigen Ge¬

wässer, in welchen Steinkrebse (^.staeus Var.

torrsntlulli Lebrsiuic) vorherrschend vorkommen, den

Fang derselben mit 8 Centimeter Länge, von der

Kopfspitze bis zum Schwanzende gemessen, gestatten.
Der Minister für Landwirthfchaft, Domänen und

Forsten ist ermächtigt, das Mindestmaaß für Lachsforelle

auf 50 Centimeter und für Fluß- und Edelkrebs auf

12 Centimeter zu erhöhen, auch für die oben nicht ge¬
nannten Plattfischarten und die Dorscharten Mindest¬

maaße vorzuschreiben.

3. Fischlaich, ingleichen Fische der unter Ziffer 2 be¬

zeichneten Arten, welche das daselbst vermerkte Maaß

nicht erreichen, sind, wenn sie lebend in die Gewalt des

Fischers fallen, sofort mit der zu ihrer Erhaltung er¬

forderlichen Vorsicht wieder in das Wasser zu setzen.

4. Im Interesse der Fischzucht, wissenschaftlicher

Untersuchungen oder gemeinnütziger Versuche kam? die

Aufsichtsbehörde (Z. 46 des Gesetzes) einzelnen Fischerei¬

berechtigten das Fangen von Fischen und Krebsen unter
dem in Ziffer 2 bestimmten Maaße zeitweilig und

widerruflich gestatten.

Z. 2. Vorbehaltlich der im Z. 27 des Fischereige'etzes

und im vorstehenden Z. 1 Ziffer 4 zugestandenen Aus¬

nahmen dürfen Fischlaich und Fische der im §. 1 Ziffer 2

bezeichneten Arten unter dem daselbst angegebenen Maaße
weder feilgeboten, noch verkauft, noch versandt werden,

ohne Unterschied, ob sie aus geschlossenen oder nicht

geschlossenen Gewässern gewonnen sind.

Auch dürfen untermaaßige, aus nicht geschlossenen

Gewässern herstammende Fische weder zum Thrankochen,

noch zur Fütterung des Viehes, noch zum Düngen, oder

zu anderen wirthschaftlichen oder gewerblichen Zwecken
verbraucht, oder vernichtet, oder unbrauchbar gemacht
werden.

Aus überwiegenden wirthschaftlichen Gründen kann

der Regierungspräsident jedoch zeitweilig und für be¬

stimmte Gewässerstrecken Ausnahmen von letzterem Ver¬

bote zulassen.



H. 3. Für den Betrieb der Fischerei in nicht ge¬

schlossenen Gewässern treten nachfolgende Beschränkun¬

gen ein:

Zu Z. 22 Nr. 2 des Gesetzes und Artikel IV des
Vertrages.

I. der Betrieb der Fischerei von Samstag Abend

6 Uhr bis Sonntag Abend 6 Uhr ist verboten (wöchent¬

liche Schonzeit);

2. in den nachbenannten Gewässern:

g.) dem Rhein,

d) den linksseitigen Zuflüssen des Rheins von Bonn
abwärts, namentlich der Erst,

0) den rechtsseitigen Zuflüssen des Rheins unterhalb
der Ruhr, namentlich der Emscher und der Lippe,

ä) der Jffel,

s) der Mosel,

k) der Blies und deren Zuflüssen,

Z) der Saar,

d) den linksseitigen Zuflüssen der Saar von Saar¬
brücken bis zur Nied einschließlich,

1) der Lahn,

k) allen Gewässern nördlich von der Linie Aachen,

Eschweiler, Düren, Euskirchen, Mehlem und west¬
lich vom Rhein bis zur Niederländischen Grenze,

namentlich der Roer, Jnde, Wurm, Schwalm und
Niers,

findet während der Zeit vom 10. April bis zum 9. Juni

einschließlich eine verstärkte wöchentliche Schonzeit

(Frühjahrsschonzeit) statt, derart, daß die Fischerei nur

an drei Tagen jeder in die Schonzeit fallenden Woche,

von Montag Morgen 6 Uhr beginnend, betrieben

werden darf.

Nach Herstellung ausreichender Schonreviere kann der

Regierungspräsident den Betrieb der Fischerei an weiteren

zwei Tagen jeder in die Schonzeit fallenden Woche, im

Anschluß an die in vorstehendem Absatz freigegebenen

Tage, gestatten;

3. in allen übrigen, vorstehend unter 2 nicht aufge¬

führten Gewäffern ist der Betrieb der Fischerei während
der Zeit vom IS. Oktober bis 14. December einschließ¬

lich verboten (Winterschonzeit); der Regierungspräsident

ist jedoch ermächtigt, den Fang von Lachsen und

Forellen zu gestatten, wenn die Benutzung der Fort¬

pflanzungselemente (Rogen und Milch) den gefangenen

laichreifen oder der Laichreife nahestehenden Fische zum
Zwecke der künstlichen Fischzucht gesichert ist;

Artikel III Nr. 2 des Vertrages und Nr. 1 des

Schlußprotokolls dazu.

4. im Rheinstrom und allen Nebenflüssen desselben

ist jede Lachsfischerei mit Zegensbetrieb während der

Zeit vom 27. August bis zum 26. Oktober einschließlich
verboten.

Auf die verlassenen Nebenarme des Rheins, sofern

sie nicht von beiden Seiten mit dem Hauptstrome der¬

artig in Verbindung stehen, daß die Wanderfische jeder¬

zeit srei hindurch ziehen können, findet letzteres Verbot

keine Anwendung.

H. 4. Für die Dauer der in Z. 3 Nr. 1, 2 und 3

bezeichneten wöchentlichen und jährlichen Schonzeiten

kann der Regierungspräsident ausnahmsweise nach¬
folgende Fischereibetriebe zulassen:

1. der Fang solcher Fische, welche in größeren Zügen

plötzlich zu erscheinen und rasch wieder zu verschwinden

pflegen, wie namentlich Neunauge, Stör und Stint,

kann mit solchen Geräthen, die nur zum Fang dieser
Fischarten bestimmt und geeignet sind, gestattet werden.

Dieselbe Ausnahme kann auch für den Maifischfang

zugelassen werden, jedoch darf derselbe im Stromgebiete

des Rheins während der in Z. 3 Nr. 1 bezeichneten
wöchentlichen Schonzeit nicht gestattet werden;

2. den Fischern, welche die sogenannte stille Fischerei

ohne ständige Vorrichtungen mit Setznetzen, Reusen,

Körben oder Angeln betreiben, kann gestattet werden,
die ausgelegten Gezeuge auszunehmen und wieder aus¬

zulegen, wenn daraus nachtheilige Hindernisse für den

Zug der Wanderfische nicht zu befürchten sind. Dieselbe

Ausnahme kann auch für die nur zum Aalfang be¬

stimmten und geeigneten ständigen Vorrichtungen und
Geräthe obengenannter Art gewährt werden;

3. das Angeln mit der Ruthe kann zugelassen werden;

4. im Interesse wissenschaftlicher Untersuchungen oder

gemeinnütziger Versuche, oder für Zwecke der künstlichen

Fischzucht, oder endlich zum Schutze der anderen Fische gegen

Raubfische kann, soweit erforderlich, unter geeigneten

Kontrolmaßregeln der Fang einzelner, oben nicht ge¬
nannter Fischarten ausnahmsweise gestattet werden.

Bei jeder Gestattung des Fischfangs während der

Schonzeiten ist indeß die Verwendung solcher an sich

erlaubter Fangmittel auszuschließen, welche vorzugsweise

geignet sind, die junge Fischbrut zu zerstören.

Wenn dringende Rücksichten auf die Erhaltung des

Fischbestandes dies erfordern, kann der Fischereibetrieb

während der im Z. 3 Nr. 2 bezeichneten Frühjahrs¬

schonzeit im Wege der Bezirks-Polizeiverordnnng für

einzelne Gewässer oder Gewässerstrecken gänzlich unter¬

sagt oder über das vorstehend angegebene Maaß ein¬

geschränkt, namentlich der Fang einzelner Fischarten,

oder der Gebrauch bestimmter Fangmittel für die Dauer

der Schonzeit ganz verboten werden.

Z. 5. Der Minister für Landwirthschaft, Domänen

und Forsten ist befugt:

1. für einzelne der oben im Z. 3 Nr. 2 aufgeführten

Gewässer, sobald dieselben für den Aufstieg der Wander¬

fische erschlossen werden, die im §. 3 Nr. 3 bezeichnete

Winterschonzeit einzuführen;

2. für Gewässer, welche auf ihrem Lauf außerpreu¬
ßisches Gebiet berühren, die im Z. 3 bezeichnete Jahres¬

schonzeit im Einvernehmen mit der betreffenden Nachbar¬

regierung zu regeln und

3. für Gewässer, welche mehreren Provinzen oder

Regierungsbezirken angehören, die im H. 3 bezeichnete

Jahresschonzeit einheitlich zu regeln.

Diejenige Stelle der Gewässer, von welcher an auf¬

wärts die Winterschonzeit (§. 3 Nr. 3) beginnt, soll,

soweit erforderlich, durch örtliche von der Staats¬

regierung herzustellende Merkmale kenntlich gemacht werden



§. 6. Während der Dauer der in dem Z. 3 vorge¬

schriebenen wöchentlichen und jährlichen Schonzeiten

müssen die durch das Fischereigesetz vom 30. Mai 1874

nicht beseitigten ständigen Fischereivorrichtungen in

nicht geschlossenen Gewässern hinweggeräumt oder abge¬

stellt sein (Z. 28 des Gesetzes).
Soweit die Rücksicht auf Erhaltung des Fischbestandes

es zuläßt, kann der Regierungspräsident Ausnahmen

von der im ersten Absatz getroffenen Bestimmung zulassen

(Art. III des Gesetzes vom 30. März 1880).

Z. 7. Die ZZ. 3 bis 5 einschließlich finden auf den

Krebsfang keine Anwendung.

In der Zeit vom 1. November bis znm 31. Mai

einschließlich ist der Fang von Krebsen in allen nicht
geschlossenenen Gewässern verboten.

Gelangen Krebse während der angeordneten Schonzeit
lebend in die Gewalt des Fischers, so sind dieselben mit

der zu ihrer Erhaltung erforderlichen Vorsicht sofort

wieder in das Wasser zu setzen.

Zu Z. 22 Ziffer 3 des Gesetzes.

s. 8. Beim Fischfange in nicht geschlossenen Gewässern
ist verboten:

1. die Anwendung schädlicher oder explodirender

Stosse (giftiger Köder, oder Mittel zur Betäubung

oder Vernichtung der Fische, Sprengpatronen oder andere

Sprengmittel n. s. w.) (Z. 21 des Gesetzes);

2. die Anwendung von Mitteln zur Verwundung

der Fische, als: Fallen mit Schlagfedern, Gabeln, Aal¬

harken, Speere, Stecheisen, Stangen, Schießwaffen u. f. w.

Der Gebrauch von Angeln ist gestattet. Die Verwen¬

dung von Speeren und Eisen (nicht jedoch der Aal¬

harken) kann zum Zwecke des Aalfangs von dem Regie¬

rungspräsidenten in dringenden Fällen und nötigenfalls

unter Festsetzung einer bestimmten Konstruktion für dieses

Fangmittel ausnahmsweise gestattet werden;

3. das Zusammentreiben der Fische bei Nacht vermittelst
Leuchten oder Fackeln.

H. 9. Ohne Erlaubniß der Aufsichtsbehörde (S. 46

des Gesetzes) dürfen nicht geschlossene Gewässer zum

Zwecke des Fischfangs weder abgedämmt, noch abgelassen
oder ausgeschöpft werden.

Z. 10. Fischwehre, Fischzäune und damit verbundene
sogenannte Selbstfänge für Lachs und Aal dürfen außer

dem Falle einer bestehenden Berechtigung nicht neu
angelegt werden.

Zu Z. 22 Ziffer 4 des Gesetzes.

§. 11. Beim Fischfange in nicht geschlossenen Gewässern

dürfen vorbehaltlich der nachfolgenden Ausnahmen keine

Fanggeräthe (Netze, Geflechte zc.) jeder Art und Be¬

nennung angewendet werden, deren Oeffnungen, (Maschen)

im nassen Zustande an jeder Seite (von der Mitte des

einen Knotens bis izur Mitte des andern Knotens

gemessen) nicht mindestens eine Weite von 2,5 Eenti-
meter haben.

Diese Vorschrift erstreckt sich auf alle Theile und

Abtheilungen der Fanggeräthe; bei Netzen mit sogenannten

Kehlen findet jedoch das Mindestmaaß aus die Kehle
keine Anwendung.

Artikel II des Vertrages.

Im Stromgebiete des Rheins dürfen Treibnetze beim

Fischfange nur angewendet werden, wenn sie zwischen
Ober- und Unter-Simm (Ober- und Unier-Leine) nicht

über 2,5 Meter breit sind. Einwandige Netze, welche

nur zum Fange von Stör bestimmt und geeignet sind,
sind jedoch dieser Beschränkung nicht unterworfen.

Bei Fanggeräthen, welche ausschließlich zum Fange

von Aal und Neunauge bestimmt und geeignet sind,

wird von einer Kontrole d?r Weite der Oeffnungen

oder Maschen abgesehen. Der Regierungspräsident ist

ermächtigt, Ausnahmen von der vorgeschriebenen Maschen¬

weite im Falle des Bedürfnisses für bestimmte Fang¬

geräthe und den Fang bestimmter Fischarten, namentlich

Stichling, Stint, Ueckelei (Alve), zuzulassen.

Wenn dringende Rücksichten auf die Erhaltung des

Fischbestandes, oder einer werthvollen Fischart dies er¬

fordern, kann im Wege der Bezirks-Polizeiverordnung
für einzelne Gewässer oder Gewässerstrecken die Anwen¬

dung bestimmter schädlicher Fanggeräthe ganz ausge¬

schlossen, oder in einer über die obigen Vorschriften

hinausgehenden Art und Weise eingeschränkt werden.

Zu Z. 22 Ziffer 4 des Gesetzes und Artikel I

des Vertrages.

Z. 12. Beim Fischfange dürfen fließende Gewässer

weder mittelst ständiger Vorrichtungen noch mittelst am

Ufer oder im Flußbette befestigter oder verankerter

Fischereivorrichtungen (Reusen, Sperrnetze) auf mehr

als auf die halbe Breite bei gewöhnlichem niedrigen

Wasserstande, in der kürzesten geraden Linie von Ufer

zu Ufer gemessen, für den Zug der Wanderfische versperrt
werden.

Mehrere derartige Fischereivorrichtungen dürfen gleich¬

zeitig auf derselben oder auf der entgegengesetzten Ufer¬

seite nur in einer Entfernung von einander ausgeworfen

oder angebracht sein, welche mindestens das Dreifache

der Längenausdehnung des größten Netzes beträgt.

Artikel II Absatz 2 des Vertrages.

Bei dem gleichzeitigen Betriebe der Treibnetzfischerei

mit mehreren Netzen muß der Abstand der Netze von

einander mindestens das Doppelte der Länge des größten

Netzes betragen.

Zu Z. 22 Ziffer 5 des Gesetzes.

Z. 13. Der Betrieb der Fischerei in schiffbaren Ge¬

wässern darf die Schifffahrt nicht hindern oder stören.

Feste oder schwimmende Fischereivorrichtungen und alle

sonstigen Fanggeräthe müssen so aufgestellt oder ausge¬

legt sein, daß die freie Fahrt der Schiffe und Fähren,

sowie der Wasserabfluß in nachtheiliger Weise nicht be¬

hindert wird.

Z. 14. Die mit Handhabung der Fischereipolizei

beauftragten Beamten haben bei Ausübung ihres Amtes

die vorgeschriebene Uniform oder ein ihr Amt bezeich¬

nendes metallenes Schild auf der Brust zu tragen. Die

von Gemeinden, Genossenschaften oder Privatpersonen

bestellten Fischereiaufseher haben bei Ausübung des

Dienstes ein vom Regierungspräsidenten festzusetzendes

Abzeichen zu tragen.



Wer von einem Aufsichtsbeamten oder Aufseher an¬

gerufen wird, hat dem Rufe Folge zu geben und nicht

eher von der Stelle zu weichen, als bis er dazu aus¬

drücklich ermächtigt ist.

§. 15. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften

dieser Verordnung werden, insoweit dieselben nicht den

Strafbestimmungen des Fischereigesetzes vom 30. Mai

1874 (W. 49 ff.) oder des Strafgesetzbuchs für das

Deutsche Reich unterliegen, mit Geldstrafe bis zu ISO

Mark oder Haft bestraft.

Zugleich kann auf Einziehung der bei der Ausübung

der Fischerei verwandten unerlaubten Fanggeräthe er¬
kannt werden.

Z. 16. Der Minister für Landwirthschaft, Domänen

und Forsten ist ermächtigt, die Vorschriften dieser Ver¬

ordnung über die Beschränkung des Fischereibetriebes,

über verbotene Fangmittel und über die Beschaffenheit

erlaubter Fanggeräthe für diejenigen Gewässer oder

Strecken derselben ganz oder theilweise außer Kraft zu

setzen, welche nicht ausschließlich Unserer Hoheit unter¬

worfen sind.
Artikel VI des Vertrages.

Insbesondere ist der Minister für Landwirthschaft,

Domänen und Forsten befugt, die den Lachs- und Mai¬

fischfang einschränkenden Bestimmungen dieser Verordnung
für die Strecke der Mosel von ihrem Austritt aus

Elsaß-Lothringen bis Trier und für alle diejenigen

linksseitigen Nebenflüsse der Mosel, welche in ihrem

Laufe Preußisches und Luxemburgisches Gebiet berühren,

so lange außer Kraft zu setzen, als in Luxemburg noch

nicht die gleichartigen, dem Vertrage zwischen Deutsch¬
land, den Niederlanden und der Schweiz, betreffend die

Regelung der Lachsfischerei im Stromgebiete des Rheins,
vom 30. Juni 1885 entsprechenden Vorschriften einge¬

führt sind.

H. 17. Diese Verordnung tritt mit dem 15. August

1886 in Kraft. Gleichzeitig wird die Verordnung, be¬

treffend die Ausführung des Fischereigesetzes in der

Rheinprovinz, vom 2. November 1877 (Gesetz-Samml.

S. 269 ff.) außer Kraft gesetzt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unter¬

schrift und beigedrucktem Königlichen Jnsiegel.

Gegeben Bad Gastein, den 23. Juli 1886.(i.. s.) Wilhelm.
Lucius.

Verordnungen n Bekanntmachungen
der Provinzial Behörden.

732. 708. Auf Grund des Z. 2 des Gesetzes vom
26. Februar 1870 (G.-S. S- 120) über die Schon¬

zeiten des Wildes wird für den Umfang des Regierungs¬

bezirks Düsseldorf die diesjährige Eröffnung der Jagd:

auf Rebhühner, Haselwild und Wachteln auf

Montag, den 23. August d. I.; L) auf Auer-, Birk-

und Fasanen-Hennen, sowie auf Hasen auf Mitt¬

woch, den 15. September d. I. hiermit festgesetzt.

Düsseldorf, den 6. August 1886. I. UI. 5016.

K önigliche Regierung, Abtheil. des Innern: v. Roon.

Redigirt im Bureau der Königlichen Regierung. — Gedruckt bei L. Voß K Co., Königlichen Hofbuchdruckern in Düsfeldorf.
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